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Stadtratssitzung vom 20. November 2025 Postulat P 15/2025 
 
 
 

Postulat betreffend Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser 
SVP-Fraktion vom 21. August 2025; Beantwortung 
 
 

Wortlaut des Postulates 
 
Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, Schwerpunkte in der Kontrolle der Zubringerdienste zu 
setzen. 
 
 

Begründung 
 

Die verschiedenen «Zubringer» in der Stadt Thun dienen der Verkehrsberuhigung in den Quartie-
ren. Primär am Wochenende sind die bestehenden Zubringer am rechten Seeufer und der neue, 
temporäre Zubringer «Riedstrasse» stark vom Durchgangsverkehr betroffen. Deshalb sollen ver-
mehrt Kontrollen durchgeführt werden. 
 
 

Stellungnahme des Gemeinderates 
 

In der Stadt Thun gibt es verschiedene Strassenzüge, die mit «Zubringerdienst gestattet» signalisiert 
sind. Gemäss Artikel 17 litera 3 der eidgenössischen Signalisationsverordnung (SR 741.21; SSV) gel-
ten folgende rechtliche Bestimmungen: 
 

Bei Fahrverboten sowie Mass- und Gewichtsbeschränkungen erlaubt der Vermerk «Zubringerdienst 
gestattet» Fahrten zum Abliefern oder Abholen von Waren bei Anwohnern oder auf anliegenden 
Grundstücken, Fahrten von Anwohnern und von Personen, die Anwohner zu treffen oder auf anlie-
genden Grundstücken Arbeiten zu verrichten haben sowie die Beförderung solcher Personen durch 
Dritte. 
 

In der Praxis gestalten sich die Kontrollen für die Kantonspolizei aufwändig und schwierig. Autofah-
rende kennen vielfach im Quartier eine Anwohnerin oder einen Anwohner und geben an, diese 
oder diesen treffen zu wollen. An die Beweisführung werden in solchen Fällen hohe Anforderungen 
gestellt. Nichtsdestotrotz macht die Kantonspolizei immer wieder Kontrollen – auch am rechten 
Seeufer - und büsst fehlbare Verkehrsteilnehmende. 
 

Wenn Bürgerinnen und Bürger an die Abteilung Sicherheit gelangen und Verstösse melden, werden 
diese in der Regel noch am gleichen Tag der Kantonspolizei Bern weitergeleitet, mit der Bitte, ent-
sprechende Kontrollen durchzuführen. Unmittelbar nachdem der Abteilungsleiter Sicherheit vom 
Eingang des vorliegenden Postulates Kenntnis erhalten hatte, wurde die Kantonspolizei Bern gebe-
ten, im erwähnten Gebiet Kontrollen zu machen und die Ergebnisse der Abteilung Sicherheit zu 
rapportieren. Am Samstag, 30. August, am Montag, 1. September, am Freitag, 12. September, und 
am Sonntag, 14.  September 2025, wurden Kontrollen durchgeführt. Während dieser vier Kontrol-
len wurden keine Widerhandlungen festgestellt. 

GEMEINDERAT 
 
Rathausplatz 1, 3600 Thun 
Telefon 033 225 82 20 
gemeinderat@thun.ch 
 
thun.ch 
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Der Gemeinderat ist bereit, die Polizei anzuweisen, die Kontrollen an stark frequentierten Zubrin-
gerstrassen unter Beachtung der Verhältnismässigkeit zu intensivieren. 
 
Mit der vorliegenden Berichterstattung ist der Prüfauftrag gemäss Postulat P 15/2025 erfüllt. Der 
Gemeinderat beantragt dem Stadtrat deshalb die Annahme und die gleichzeitige Abschreibung des 
Postulates. 
 
 
Antrag 
Annahme und gleichzeitige Abschreibung. 
 
 
Thun, 15. Oktober 2025 
 
Für den Gemeinderat der Stadt Thun 
 
Der Stadtpräsident  Der Stadtschreiber 
Raphael Lanz   Bruno Huwyler Müller 
 


	In der Stadt Thun gibt es verschiedene Strassenzüge, die mit «Zubringerdienst gestattet» signalisiert sind. Gemäss Artikel 17 litera 3 der eidgenössischen Signalisationsverordnung (SR 741.21; SSV) gelten folgende rechtliche Bestimmungen:
	In der Praxis gestalten sich die Kontrollen für die Kantonspolizei aufwändig und schwierig. Autofahrende kennen vielfach im Quartier eine Anwohnerin oder einen Anwohner und geben an, diese oder diesen treffen zu wollen. An die Beweisführung werden in ...
	Wenn Bürgerinnen und Bürger an die Abteilung Sicherheit gelangen und Verstösse melden, werden diese in der Regel noch am gleichen Tag der Kantonspolizei Bern weitergeleitet, mit der Bitte, entsprechende Kontrollen durchzuführen. Unmittelbar nachdem de...
	Der Gemeinderat ist bereit, die Polizei anzuweisen, die Kontrollen an stark frequentierten Zubringerstrassen unter Beachtung der Verhältnismässigkeit zu intensivieren.
	Mit der vorliegenden Berichterstattung ist der Prüfauftrag gemäss Postulat P 15/2025 erfüllt. Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat deshalb die Annahme und die gleichzeitige Abschreibung des Postulates.

